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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der vorliegende Abfallkalender 2011 informiert Sie, welche
Abfälle zu welchen Terminen entsorgt werden. Er enthält außer-
dem die Abholkarten für Sperrgut, Elektrogroßgeräte
und Strauchwerk.

Ansprechpartner 
Abfallberatung für Haushalte/Stadt Erftstadt
Frau Dr. Engelhardt Tel. (02235) 409-322

Fax (02235) 409-542
Umwelt- und Planungsamt, Zimmer 322, 3. Stock, 
Holzdamm 10, Rathaus, 50374 Erftstadt-Liblar
Öffnungszeiten: nach telefonischer Absprache
E-Mail: umwelt@erftstadt.de · www.erftstadt.de 
An-, Um- und Abmeldung von Tonnen/Stadt Erftstadt
Frau Landmann Tel. (02235) 409-650
Frau Voss Tel. (02235) 409-651
Straßenreinigung/Stadt Erftstadt
Frau Nohr Tel. (02235) 409-652 
Abt. Steuern und Abgaben / Stadtreinigung
Rathaus, Holzdamm 10, E.-Liblar
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00-12.00; Do: 14.00-16.00 Uhr 
Fax (02235) 409-672, E-Mail: stadtreinigung@erftstadt.de
www.erftstadt.de
Wilder Müll/Stadt Erftstadt - online-Meldung s. S. 9
Herr Böcking Tel. (02235) 409-409
Winterdienst - Streupläne / Stadt Erftstadt
Herr Schumacher Tel. (02235) 409-404
Leerung/Bestellung der gelben Tonne/der gelben Säcke
ALBA West GmbH
Lise-Meitner-Str. 14, 50259 Pulheim-Brauweiler
Kostenlose Info-Hotline: (0800) 22 32 555  
Fax: (0201) 384 586-200
E-Mail: erftkreis@alba.info · www.alba.info 
Leerung der grauen, blauen, braunen Abfallbehälter
und Sperrmüllabfuhr
REMONDIS GmbH Rheinland (s. u.)
Tel.: (02235) 9251-155 · Fax: (02235) 9251-499
E-Mail: abfall.erftstadt@remondis.de
Annahmestelle für Grünabfälle für die Stadt Erftstadt 
REMONDIS GmbH Rheinland, Niederlassung Erftstadt
Tonstraße 1, 50374 Erftstadt (s. S. 6) 
Öffnungszeiten des Kleinanlieferplatzes: 
Mo-Fr: 8.00-16.00 Uhr; Sa: 8.00-13.00 Uhr
Tel.: (02235) 9251-155
E-Mail: abfall.erftstadt@remondis.de
Annahmestelle für Abfälle / Elektrogroßgeräte 
Entsorgungszentrum „Haus Forst“ – Rhein-Erft-Kreis 
50170 Kerpen-Manheim (an der B477) (s. S. 6)  
Öffnungszeiten des Kleinanlieferplatzes: 
Mo-Fr: 8:00-16:00 Uhr; Sa: 8:00-12:00 Uhr
Tel.: (02275) 9220-39

Weitere Informationen im Detail Seite

Abfallannahmestellen 1/6
Abfallsack-Verkaufsstellen 3
Abfall von A-Z richtig entsorgt 12
Abfuhrbezirke/Abfuhrtermine 2/4/5/8/10
Altfahrzeuge 11
Altglas 8
Altkleider 3
Altöl 10
Batterien 10
Bauabfälle 9
Behälterbestellung 2
Bioabfälle – Biotonne 7
Blaue Tonne 9
Bürgerbüro – neu 6
CDs/DVDs 9
Elektrogeräte 7
Elektrogroßgeräte 7
Elektrokleingeräte 7/10
Entsorgungsgemeinschaften 3
Gebrauchtmöbelbörse 11
Gebühren 2
Gelbe Tonne/gelber Sack 9
Gewerbliche Abfälle 10
Graue Tonne – Restabfall 2/3
Grünabfallannahmestelle für Erftstadt 6
Grünabfälle/Strauchwerk 8
Kompostierung/Bioabfälle 7
Korken 9
Leichtstoffverpackungen 9
Müllsammelaktion 11
Papier/Pappe 9
Restabfall 2/3
Schadstoffe/Schadstoffmobil 10
Sperrgut/Sperrmüll 3/4/5
Straßenreinigung 11
Verschenkbörse 3
Was wird wie entsorgt (mehrsprachig) s. Infoseite
Weihnachtsbäume 8
Wilder Müll 9
Windelsäcke 3

Den Abfallkalender gibt es auch im Internet:
www.erftstadt.de

Neu in 2011:
•Ab 1.1. ist die Firma REMONDIS für die Leerung der
grauen, blauen, braunen Abfallbehälter, für die
Sperrmüll- und Grünschnittabfuhr und für die
Entsorgung von Schadstoffen und Elektrogeräten
zuständig. Bitte achten Sie auf die Änderung des
Ansprechpartners, inkl. Anschrift, Telefon- und Faxnummern,
E-Mail-Adresse, etc.! (s. rechts)  

•Achtung: Geänderte Leerungstermine für die
Abfalltonnen! (s. Terminübersicht / Deckblätter)

•Die Sperrmüllbezirke werden neu aufgeteilt (S.4 ff)
•Sperrmüllkarten, Karten für die Weihnachtsbaum-, 
E-Geräte- und Grünschnittabfuhr aus dem Kalender 2010
(und älter) verlieren ihre Gültigkeit! Es gelten nur die
aktuellen Karten aus diesem Kalender!

•Die Weihnachtsbäume werden in den Bezirken 1-6 zu
den ausgewiesenen Terminen kostenlos und ohne Vor-
anmeldung abgeholt (s. Terminübersicht). Die zweite
kostenlose stadtweite Abfuhr am 24.1. erfolgt nur
nach Anmeldung bis 18.1. (S. 8)

•Erftstädter Bürger/innen können ab 1.1.2011 Grünschnitt
gegen Gebühr in der Grünabfall-Annahmestelle
für die Stadt Erftstadt bei der REMONDIS GmbH
Rheinland, Tonstraße 1, 50374 Erftstadt abgeben (S. 6). 

•Die Abt. Steuern u. Abgaben / Stadtreinigung zieht von
Lechenich nach Liblar (Rathaus) um (s. rechts). 

•Im neuen Bürgerbüro, Bonner Str. 32, werden viele
Serviceleistungen zum Thema Abfall (Tonnenbestellung, Aus-
gabe Windelsäcke, gelbe Säcke, Beauftragung von Grün-
schnitt- und Elektrogroßgeräteentsorgung, etc.) weiterhin auch
in Lechenich angeboten. Tel: (02235) 409-140 und –141.
E-Mail: buergerbuero@erftstadt.de
Infos: www.erftstadt.de Ë�Rathaus Ë Bürgerbüro 

Ihre Stadt Erftstadt
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Information zur Tonnen/Säcke-Abfuhr
Das Stadtgebiet ist für die Abfuhr der Abfall-Tonnen, -Container
und -Säcke für Restmüll (graue Gefäße, kommunale Abfallsäcke
und Windelsäcke), Bioabfall (braune Tonne), Papier/Pappe
(blaue Gefäße und Papierbündel) und Leichtstoffverpackungen
(gelbe Gefäße und gelbe Säcke) in 6 Abfuhrbezirke unterteilt: 

Abfuhrbezirke: 
1 Lechenich, Konradsheim
2 Liblar, Frauenthal
3 Blessem, Kierdorf, Köttingen
4 Bliesheim, Dirmerzheim, Gymnich, Herrig,

Mellerhöfe
5 Borr, Friesheim, Niederberg, Scheuren
6 Ahrem, Erp

Die Abfuhr erfolgt in der Regel 14-täglich. Die Biotonnen
werden ausnahmsweise im Januar und Februar nur monatlich
und im November wöchentlich geleert. Die Tonnen, Container,
kommunalen Abfallsäcke, gelben Säcke und Papierbündel sind
bis 6.00 Uhr am Abfuhrtag an der Grundstücksgrenze bzw.
an den für den Schwerlastverkehr zugelassenen Straßen bereit-
zustellen. Dabei ist zu beachten, dass Dritte nicht mehr als nach
den Umständen vermeidbar behindert oder gefährdet werden. 

Die Einteilung der Abfuhrbezirke für alle weiteren Entsor-
gungsleistungen finden Sie im Kalender: Sperrmüll (S. 4+5),
Grünschnitt (S. 8), Schadstoffe (S. 10). Elektrogroß-
geräte werden nach Bedarf abgeholt (S. 7).

Bei Straßenaufbrüchen und Baumaßnahmen ist eine
planmäßige Abfuhr ab der Grundstücksgrenze nicht immer
gewährleistet. Stellen Sie daher die Abfallbehälter am Abfuhr-
tag vor die Straßensperrung. Bitte beachten Sie auch die Ver-
schiebung der Abfuhrtage aufgrund von Feiertagen.

Die Tonnen und Container dürfen nur so weit befüllt werden,
dass sich der Deckel schließen lässt und das zulässige Gesamt-
gewicht (s. Behälter) nicht überschritten wird. Abfälle dürfen nicht
in die Abfallbehälter gepresst oder eingestampft werden. Fehlbe-
füllte Tonnen, Container oder Säcke werden nicht geleert. 

Behälterbestellung und -umbestellung: 
Bitte teilen Sie bei Zuzug oder Umzug spätestens eine Woche
vorher der Stadtreinigung Erftstadt bzw. bei An-/Abmeldung
im Bürgerbüro mit, welche Tonnen Sie benötigen bzw. abgeholt

werden sollen. Beschädigte Behälter werden nach Ihrer Mittei-
lung an die Stadtreinigung Erftstadt repariert oder ausge-
tauscht: Tel: (02235) 409-650, -651 oder -652.

Bestellung und Änderungsdienst der gelben Abfallbehälter
erfolgt über die von der DSD GmbH beauftragte Firma ALBA GmbH.  
Kostenlose HOTLINE: 0800 22 32 555
E-Mail: erftkreis@alba.info

Abfallgebühren
Die Restmülltonnen zzgl. Leerungsgebühr ab 13. Leerung, die
Biotonnen und der Austausch der Biotonnen, die kommunalen
roten Abfallsäcke, die Windelsäcke, der Abtransport von Elektro-
großgeräten ab Grundstücksgrenze je Stück und der Abtrans-
port von Grünabfällen (Rasen-/Strauchschnitt) sind gebühren-
pflichtig. Die aktuellen Gebührensätze standen bei Druckle-
gung des Kalenders noch nicht fest. Die Gebührensätze finden Sie
auf der Internet-Seite der Stadt Erftstadt unter www.erftstadt.de Ë
Rathaus Ë Stadtreinigung/Müllentsorgung Ë Abfallgebühren.

Telefonische Auskunft erhalten Sie unter:
(02235) 409- 650, -651, -652 oder -322. 

Restabfall – graue Tonne

J Was gehört in die graue Tonne?
Staubsaugerbeutel, Straßenkehricht, kalte Ofen- und Zigaret-
tenasche, Glühbirnen, Putzlumpen, Porzellan, Kleintiersand
und Katzenstreu, gekochte Essensreste, Knochen, Fleisch- und
Fischabfälle, Hygieneartikel und Papierwindeln sowie Kunst-
stoffe und Plastikartikel.

L Was gehört nicht in die graue Tonne?
Batterien, Chemikalien, Elektrogeräte, Energiesparlampen,
Frostschutzmittel, Leuchtstofflampen, Lacke, Motoren-/Getrie-
beöl, Pflanzenschutzmittel, Bauabfälle (z. B. Eternitplatten),
Lösungsmittel, Rostschutz, Spraydosen, Sanitärreiniger, etc.

Behälter-Größen: 80 l, 120 l, 240 l Tonne
und 1.100 l Container

Ein-Personen-Haushalte erhalten auf Antrag statt eines Müllbe-
hälters 11 kommunale, rote Abfallsäcke pro Jahr.

Sie können die Größe Ihres Restabfall-Behälters im Rahmen der
Abfallsatzung der Stadt Erftstadt selbst bestimmen.

Das Behälter-Identifikationssystem 
Die neuen grauen Restmülltonnen und -Container und auch die
braunen Biotonnen sind mit einem Chip zur Behälteriden-
tifikation ausgestattet. Der kleine, runde Zylinder ist an der
Unterseite des oberen Randes der Behälter angeschraubt. In
diesem Chip ist ein kleiner Stift, ein sog. Transponder, enthalten.
Dieser Transponder enthält keinerlei Daten – nur eine Kenn-
ziffer. Ein Computer im Müllfahrzeug speichert bei jeder Leerung
diese Behälter-Kennziffer, die Uhrzeit und das Datum.

Eine Datenbank ordnet der Kennziffer später folgende Daten zu:
- Name des Grundstückseigentümers,
- Straße, Hausnummer,
- Behälterart (Hausmülltonne, Biotonne),
- Behältergröße und Behälternummer.

Damit ist jeder graue und braune Abfallbehälter eindeutig
zugeordnet.

Um sicherzustellen, dass nach den Leerungen jeder Behälter
auf das „richtige“ Grundstück zurückgestellt wird, erhalten die
Tonnen ein Etikett (Ident-Aufkleber) mit der fortlaufenden Behäl-
ternummer, der Behälterart (BioAbfall = BA oder RestAbfall =
RA), der Größe (z. B. 80-l, 120-l, 240-l, 1.100-l) und der Adresse.

Achtung:
12 Leerungen im Jahr sind für alle Restmülltonnen (80-, 120-, 240-
Liter-Abfallbehälter) Pflicht und in der Grundgebühr bereits ent-
halten. Ab der 13. Leerung fällt zusätzlich eine ‚Leerungsge-
bühr’ an.
Falls Ihre Restmülltonne oder Biotonne abhanden kommt, mel-
den Sie bitte den Verlust umgehend der Stadtverwaltung Erft-
stadt, Stadtreinigung, Holzdamm 10, 50374 Erftstadt, Tel:
(02235) 409-650, -651 oder –652; Fax: (02235) 409-672, 
E-Mail: stadtreinigung@erftstadt.de
Nur so kann zeitnah der Chip gesperrt werden.
In diesem Fall:
- sind keine weiteren Leerungen der Tonne möglich,
- wird der Behälter erkannt und kann Ihnen zurückgegeben werden.
Wird der Verlust nicht gemeldet und der Behälter von anderen
Personen weiter genutzt, gehen die Leerungen auf Ihre Kosten!

Ident-Aufkleber

RA 490-111111
M2900 – 240 Liter, grau, Restabfall

(RA) 1/2
Musterstr. 100
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Abfuhr
Die Abfuhr erfolgt in der Regel 14-täglich. Auf Wunsch kann
bei den 1.100 Liter Containern eine wöchentliche Abfuhr
durchgeführt werden (erhöhte Gebühr).  

Wichtige Hinweise
• Abfälle dürfen nicht in die Abfallbehälter verpresst werden.
• Füllen Sie die Abfallbehälter nur so weit, dass sich die Deckel

schließen lassen.
• Füllen Sie keine glühenden oder brennenden Stoffe in die

Kunststoffbehälter! 
• Die Abfallbehälter sind Eigentum der Stadt. Ziehen Sie aus

der Wohnung aus, verbleiben die Abfallbehälter auf dem
Grundstück.

Wenn das Volumen der grauen Tonne
nicht ausreicht
Ihr Restabfallbehälter ist voll. Dann können Sie bei den folgen-
den Geschäften die zugelassenen roten Abfallsäcke kaufen.
Diese sind zusammen mit den Restabfall-Behältern am Abfuhr-
tag bereitzustellen. Es wird keine zusätzliche Gebühr für die
Abholung der Säcke erhoben, da diese im Kaufpreis enthalten ist.

Abfallsack-Verkaufsstellen in Erftstadt

Lechenich REWE-Markt, Kölner Ring 2
REWE-Center, An der Patria 13

Erp EDEKA-Markt, Abt-Horchem-Str. 1

Liblar hagebaumarkt Stolz – EKZ
Heinz Pier, Carl-Schurz-Str. 98
EDEKA, Theodor-Heuss-Str. 19
REWE-Markt, Köttinger Str. 27

Gymnich REWE-Markt, Dirmerzheimer Str. 48

Windelsäcke
Familien mit Kleinkindern oder Pflegebedürftige können gegen
Gebühr spezielle Windelsäcke im Rathaus Liblar, Umwelt- 
und Planungsamt,  bei der Abt. Stadtreinigung und im 
Bürgerbüro (s. S. 1) erhalten. Öffnungszeiten s. Seite 1. 
Tel. (02235) 409-650, -651, -652 und –322.

Bitte beachten Sie, dass die Säcke zugebunden und von einer
Person zu heben sind. Die Windelsäcke werden bei Entleerung
der Restabfallbehälter mit abgeholt.

Entsorgungsgemeinschaften 
Auf schriftlichen Antrag können Restabfall-Behälter gemein-
schaftlich genutzt werden. Dies gilt für benachbarte Grund-
stücke und auch für mehrere Haushalte in einem Gebäude. Der
schriftliche Antrag ist vom Eigentümer an die Abt. Stadtrei-
nigung, Holzdamm 10, 50374 Erftstadt zu stellen (Vordruck im
Internet unter www.erftstadt.de Ë Rathaus Ë Stadtreinigung /
Müllentsorgung Ë Stadtreinigung A-Z Ë Entsorgungsgemeinschaft).

Altkleider
Im Stadtgebiet werden regelmäßig halbjährlich Altkleider-
sammlungen durch die Hilfsorganisationen Deutsches Rotes
Kreuz und Malteser Hilfsdienst durchgeführt. 
Weitere Infos bei der Abfallberatung: Tel. (02235) 409-322

Gebrauchtmöbelbörse ‚Hab & Gut’
s. S. 11

Verschenkbörse im Kreis
Im Internet: http://www.abfallspiegel.de/vm/bruehl/list.asp

Sperrgut/Sperrmüll
Abfälle, die wegen ihrer Sperrigkeit nicht in die Restabfall-
tonne passen, werden als Sperrgut bezeichnet.

J Was gehört zum Sperrgut?
Möbel aller Art, Matratzen, Kinderwagen, sperrige Gartenge-
räte, Teppiche (gerollt), Koffer, Lampenschirme.

L Was gehört nicht zum Sperrgut?
Elektrogeräte aller Art, Wandverkleidungen, Fliesen etc. sowie
alle Gegenstände, die mit dem Haus oder Grundstück verbun-
den waren (z. B. Zäune, Geländer, Türen, Fenster, Tapeten,
Sanitärkeramik und -einrichtungen, Teichfolien, Gartenhäus-
chen, etc.) Autoteile, Kleinteile in Tüten oder Kartons; Trans-
portverpackungen wie Paletten, Kisten und Ähnliches - hier besteht
eine Rücknahmepflicht des Lieferanten. Spiegel, Glastische,
Spiegelschränke etc. Diese dürfen nach Bestimmungen des
Arbeitsschutzes nicht mehr mitgenommen werden. 

Anforderung und Abfuhr des Sperrmülls
Die Abfuhr erfolgt nur nach schriftlicher Anmeldung alle
2 Monate zu festen Terminen in den einzelnen Stadtteilen und

ist gebührenfrei (s.u.) Zusätzliche Sperrmülltermine
werden nicht angeboten. 

Sie können die Sperrmüllabfuhr anfordern
- mit der Abholkarte aus diesem Abfallkalender
(spätestens eine Woche vor dem Termin versenden)
Achtung: Sperrmüllkarten von 2010 und älter sind ungültig!
- per Fax: (02235) 9251-499 
- oder online mit Rückbestätigung unter dem Link 

www.erftstadt.de Ë Rathaus Ë Stadtreinigung/Müllentsorgung
Ë Stadtreinigung A-Z Ë Sperrmüllanmeldung online 

Die Anmeldung muss spätestens 3 Werktage vor dem Ab-
fuhrtermin bei der der Fa. REMONDIS GmbH Rheinland,
VZEK, Tonstraße 1, 50374 Erftstadt eingetroffen sein.  

Bei Anmeldung per Karte oder Fax lassen Sie sich bitte den Ein-
gang telefonisch bestätigen: (02235) 9251-155.

Bei erfolgreicher Online-Anmeldung erhalten Sie automatisch
eine Bestätigung per E-Mail.

Das Sperrgut ist am Tag der Abfuhr bis 6:30 Uhr an der
Grundstücksgrenze bzw. an den für den Schwerlastverkehr
zugelassenen Straßen bereitzustellen.
Die maximale Sperrmüllmenge beträgt 3 cbm. 

Wichtige Hinweise
Bis zur Abholung des Sperrgutes sind Sie als Abfallbesitzer 
verantwortlich dafür, dass
• vom Sperrgut keine Gefahr ausgeht, 
• öffentliche Straßen, Wege und Plätze nicht verunreinigt 

werden,
• die Sperrgutmenge nicht von Dritten über die zulässige

Menge von 3 cbm vermehrt wird,
• Verunreinigungen durch Sperrgut nach der Abfuhr unverzüg-

lich beseitigt werden.

Zusätzlich gilt, dass
• Sperrgut, das erst noch demontiert oder zusammengetragen

werden muss, nicht mitgenommen wird, 
• Entrümpelungen nicht durchgeführt werden,
• Säcke und Kartons nicht mitgenommen werden!

Achtung:
Die neuen Sperrgutbezirke und Abfuhr-
termine finden Sie auf den Seiten 4 und 5
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Sperrgutabfuhrbezirke und -termine 2011 
(Abholung nur nach schriftlicher Anforderung; siehe Seite 3)

Bezirk A
Lechenich Adlerweg, Agathastr., Am Burgfeld, Am Rottfeld, Am Steinenkreuz, Amsel-

weg, An der Vogelrute, Blessemer Str., Bussardweg, Dohlenweg, Dr.-Josef-
Fieger-Str., Drosselweg, Elsterweg, Falkenweg, Finkenweg, Franz-Busbach-
Str., Franziskaweg, Frenzenstr., Hennes-Weisweiler-Weg, Hildegardweg,
Johannes-Kretz-Str., Kilianstr., Kölner Ring, Magdalenenweg, Nachtigallen-
weg, Otterdriesch, Richardstr., Rothusener Weg, Schloßstr., Siegfried-von-
Westerburg-Str., Sophienweg, Spechtweg, Sperberweg, Sperlingsweg,
Steinstr., Zeisigweg

Konradsheim alle Straßen

Termine für A 18.1.,  1.3.,  3.5.,  5.7.,  6.9.,  8.11. 2011 

Bezirk B
Lechenich Akazienweg, Albert-Einstein-Ring, Am Haagenpfädchen,  An der Baum-

schule, An der Patria, Bonner Str.29-103 u. 32-74, Bonner Ring 1-57 und 2-
80, Carl-Benz-Ring, Daimlerstr., Dieselstr., Elsa-Brandström-Str., Geschwister-
Scholl-Str., Gildestr., Goerdelerstr., Graf-Stauffenberg-Str., Graf-von-Moltke-
Str., Julius-Leber-Str., Otto-Hahn-Allee, Römerhofweg, Siemensstr., Von-Bodel-
schwingh-Weg, Wilhelm-Leuschner-Str., Zunftstr., 

Termine für B: 19.1.,  2.3.,  4.5.,  6.7.,  7.9.,  9.11. 2011

Bezirk C
Lechenich Alfred-Delp-Str., Am Konradsheimer Weg, Bernhard-Letterhaus-Str, Bonner

Str. 1-21 und 2-28; Bonner Ring Nr. 59-151 und 88-130, Dietrich-Bonhoef-
fer-Str., Friedrich-Engels-Str., Friedrich-Naumann-Str., Hans-Böckler-Str, Hein-
rich-Zimmermann-Weg, Johannes-Even-Str., Judenstr, Karl-Arnold-Str., Karl-
Sonnenschein-Str, Klosterstr., Kurt-Schumacher-Str., Markt, Nikolaus-Ehlen-Str,
Paul-Keller-Str., Pestalozzistr., Raiffeisenstr, Römerstr., Röntgenstr, Strese-
mannstr., Theodor-Fliedner-Str., Von-Galen-Str., Von-Ketteler-Str., Wichernstr,
Wilhelm-Marx-Str., Zehntstr., Zehntwall

Termine für C: 20.1.,  9.3.,  5.5.,  12.7.,  8.9., 10.11. 2011

Bezirk D
Lechenich Ahremer Lichweg, Am Beißel, Am Böttchen, Am Heisterfeld, Am Kellergraben,

Am Kolbesmaar, Am Lindenfeld, Am Qualenberg, Am Steinfeld, Am Welsch-
bach, An der Schleifmühle, An St. Servatius, Auf dem Graben, Blessemer
Lichweg, Bonifatiusweg, Elisabeth-Jansen-Str., Elly-Heuss-Knapp-Weg, Erper
Str., Georgstr., Große Jüch, Heddinghover Str., Herriger Str., Im grünen
Knipp, Im Karwinkel, Im Lehmtal, In der Komm,  Josef-Zilken-Str., Käthe-Koll-
witz-Weg, Kleine Jüch, Melchiorstr., Michael-Schiffer-Weg, Molkereistr.,
Schloßwall, Taubenpfad, Vilskaul, Weltersmühle, Zur alten Burg

Herrig alle Straßen

Termine für D: 31.1.,  10.3.,  10.5.,  13.7.,  13.9.,  15.11. 2011

Bezirk E 
Mellerhöfe alle Straßen
Gymnich Alter Burgweg, Am Fußfall, An der Johannisbrücke, Ausleger, Balkhausener

Str., Dirmerzheimer Str., Eintrachtstr., Ellernstr., Friedhofsweg, Gymnicher
Hauptstr., Haagstr., Hunsrückstr., Justus-von-Liebig-Str., Kehlerweg, Kerpener
Str., Kohlstr., Lechenicher Pfad, Lindgesweg, Neustr., Nordstr., Oden-
waldstr., Pfarrer-Keyers-Platz, Pilgerweg, Sauerlandstr., Schloß Gymnich,
Schützenstr., Siedlerweg, Sonnenweg, Sternenstr., Taunusstr., Vorpforte,
Westerwaldstr.

Termine für E: 31.1.,  11.3.,  11.5., 19.7.,  14.9.,  16.11. 2011

Bezirk F
Gymnich Am Büschel, Am Flutgraben, Am Plexer, Ardennenstr., Auf dem Hostert, 

Brüggener Str., Ehrenstr., Eifelstr., Erftstr., Gottesweg, Gymnicher Mühle,
Heinrichstr., Im Grisfeld, Josef-Nix-Str., Kunibertusplatz, Maarweg, Moselstr.,
Nikolausstr., Ottostr., Pfarrer-Kaiser-Str., Pfarrer-Weißenfeld-Str., Ritter-Arnold-
Str., Ruwerstr., Saarstr., Schulstr., Sebastianusstr., Spillesstr.

Termine für F: 31.1.,  15.3.,  12.5., 20.7.,  15.9.,  17.11. 2011 

Bezirk G 
Liblar Am Hahnacker, Am Kapellenbusch, Am Tunnel, Am Spürkerkreuz, Am Vogel-

sang, Antonsgasse, Bahnhofstr., Bergstr., Brühler Str., Donatusstr., Fasane-
naue, Grubenweg, Heidebroichstr., Jahnstr., Josef-Zimmermann-Str., Koli-
bristr., Lerchenstr., Martin-Luther-Str., Max-Planck-Str., Meisenstr., Möwen-
weg, Pfarrer-Mathias-Hockelmann-Platz, Poststr., Reiherweg, Roncallistr.,
Schlunkweg, Schwalbenstr., Schwanenstr., Seestr., Spickweg, Spürkerau,
Stieglitzweg, Taubenstr.

Termine für G: 26.1., 16.3., 17.5., 26.7., 20.9., 22.11. 2011
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Sperrgutabfuhrbezirke und -termine 2011 
(Abholung nur nach schriftlicher Anforderung; siehe Seite 3)

Bezirk H
Liblar Ahornweg, Am Ziegelacker, An den Eichen, Fritz-Erler-Str., Grachtstr., Henri-

Dunant-Str., Im Spürkergarten, Kastanienweg, Konrad-Adenauer-Str., Leipziger
Ring, Parkstr., Platanenweg, Zedernweg, Zum Renngraben

Termine für H: 26.1., 17.3., 18.5., 27.7., 21.9., 23.11. 2011

Bezirk I 
Liblar Allensteiner Weg, Am Anger, Am Schießendahl, An der Mirgelskaul, An der

Waldorfschule, Barbarastr., Berliner Str., Berta-von-Suttner-Weg, Bertolt-Brecht-
Str., Breslauer Str., Buchenweg, Danziger Str., Franz-Rüth-Str., Kantstr., Kolber-
ger Str., Königsberger Str, Marienburger Weg, Martin-Buber-Str., Rostocker Str.,
Graf-Wolff-Metternich-Str., Stettiner Str., Tannenweg, Theodor-Heuss-Str

Termine für I: 27.1., 22.3., 19.5., 2.8., 22.9., 29.11. 2011

Bezirk J
Liblar Am Ludwigsacker, Am Mühlenbach, Anemonenweg, Asternweg, Behrensstr.,

Blankenheimer Weg, Bliesheimer Str, Buschfelder Mühle, Buschfelder Weg,
Carl-Schurz-Str., Dechant-Linden-Weg, Elderbachweg, Gartenstr., Gemünder Str.,
Gustav-Heinemann-Str., Heimbacher Weg, Heinrich-Lübke-Str., Hellenthaler
Weg, Hollerather Weg, Holzdamm, Klosengartenstr. (bis B 265), Köttinger
Str., Lubiliarweg, Ludwigstr., Mechernicher Weg, Monschauer Weg, Münch-
weg, Rosenstr., Schleidener Str., Zum Grünen Weg

Frauenthal alle Straßen
Termine für J: 4.2.,  23.3.,  24.5.,  3.8.,  27.9.,  30.11. 2011

Bezirk K 
Liblar Haus Buschfeld, Schloss Buschfeld, Willy-Brandt-Str., 
Bliesheim Am Heidehang, Am Wachberg, Auf der Höhe, Badorfer Weg, Bernd-Alois-

Zimmermann-Str., Ginsterweg, Gregor-Vosen-Str., Heerstr., Holunderweg,
Kruggenberg, Kyrionstr., Lange Heide, Lauerheid, Oleanderweg, Rotdornweg,
Sanddornweg, Schlehenweg, Steinackerweg, Vorgebirgsstr., Wacholderweg

Termine für K: 11.2.,  24.3.,  25.5., 9.8.,  28.9.,  1.12. 2011

Bezirk L
Bliesheim Am Kirchpfad, Am Konradsheimer Weg, Am Kreuz, Auf dem Acker, Auf dem

Hamm, Auf dem Rodt, Bliesgasse, Frankenstr., Fuhrmannsgasse, Im Höhlchen,
Jakob-Giesen-Platz, Kallenhofstr., Karolingerstr., Lambertusstr., Lauerbusch,
Mariengradenweg, Marienstr., Merowingerstr., Rochusstr., Rohmedräjerplatz,
Scherpengasse, Theißengasse, Weiherstr.

Termine für L: 18.2.,  29.3.,  26.5.,  10.8.,  29.9.,  6.12. 2011

Bezirk M 
Kierdorf alle Straßen 
Termine für M: 21.2., 30.3., 7.6.,  16.8., 11.10., 7.12. 2011

Bezirk N 
Köttingen Am Giezenbach, Annastr., Forstweg, Franz-Lehnen-Str., Fuchsweg, Gruhlstr.,

Hermann-Köster-Str., Hubert-Rüttger-Str., Im Jagdfeld, In den Vierwinden,
Kirchplatz, Kirchstr., Kolpingstr., Kreuzritterweg, Mittelstr., Notweg, 
Otto-Hue-Str., Otto-Wels-Str., Peter-May-Str., Rektor-Thar-Str., Rheinflotten-
platz, Stockweg,. Südstr., Triftweg, Villenweg, Waldstr., Winkelstr., Zum
alten Bahndamm, Zum Forellenteich, Zum Köttinger See

Termine für N: 21.2., 31.3., 8.6., 17.8., 12.10., 8.12. 2011

Bezirk O
Köttingen Alfred-Kubin-Weg, An der Schwarzau, August-Macke-Str., Franz-Marc-Str.,

Gabriele-Münter-Weg, ImLängsbusch, Klosengartenstr. (ab B265), 
Max-Ernst-Str., Max-Liebermann-Str., Paul-Klee-Str., Wasserwerk

Blessem alle Straßen 
Termine für O: 21.2.,  5.4.,  9.6.,  23.8., 13.10., 13.12. 2011

Bezirk P
Dirmerzheim alle Straßen
Ahrem alle Straßen 
Termine für P:  23.2., 6.4., 16.6., 24.8., 18.10., 14.12. 2011

Bezirk Q
Erp alle Straßen

Termine für Q: 28.2.,  7.4.,  17.6.,  25.8.,  19.10.,  15.12. 2011

Bezirk R
Borr, Scheuren,
Niederberg alle Straßen
Friesheim Ackerstr., Borrer Str., Eichendorffstr. Gerhart-Hauptmann-Str., Gippenzaun,

Graf-Emundus-Str., Heinestr., Hover Hof, St.-Agnes-Str., Strunkpfad, 
von-Droste-Hülshoff-Str., Weilerswister Str., Wildweg, Zülpicher Str. 

Termine für R: 28.2., 12.4., 21.6., 30.8., 20.10., 20.12. 2011

Bezirk S
Friesheim Am Weilerweg, Auf dem Kreuzberg, Birkenstr., Bolzengasse, Boxerweg, Bruder-

Edelfried-Str, Christian-Dahmen-Str., Eichenweg, Erich-Schramm-Str, Franz-Stryck-
Str., Friesheimer Busch, Hans-Kadner-Platz, Hubert-Vilz-Platz, Jagdweg, Jägerweg,
Kiefernweg, Kriegergasse, Lindenstr., Matthias-Curt-Str., Nelkenweg,  Niederweg,
Pfarrer-Jaegers-Weg, Rotbachstr., Ruhländer Str., Talstr., Theo-Wolfgarten-Str., Tul-
penweg, Ulmenstr., Walter-Tackenberg-Weg, Wilhelmstr., Wolfskaulstr.

Termine für S: 28.2., 15.4., 22.6., 31.8., 25.10., 21.12. 2011
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Annahme von Abfällen
im Auftrag des Rhein-Erft-Kreises

Entsorgungszentrum „Haus Forst“ 
Kerpen-Manheim (an der B 477)
Montag – Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr 
Samstag: 8.00 – 12.00 Uhr 
Telefon: 02275 / 9220 – 39 

Anlieferung auf dem Kleinanlieferplatz für Bürger/innen des Rhein-Erft-Kreises
in haushaltsüblichen Mengen. Es gilt die Satzung der Rhein-Erft-Kreises.

Kostenfrei:
• Elektrogeräte gem. ElektroG
• Hohlglas (nur Verpackungen, d.h. Flaschen, Konservengläser etc.)
• Leichtstoffverpackungen
• Metall
• Papier und Pappe
• Schadstoffe (mit Ausnahme von Starterbatterien und Altöl)

Zu den Gebühren des Rhein-Erft-Kreises:
• Bauschutt
• Garten- und Grünabfälle
• Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
• Holz
• Sperrmüll

Anfahrten
• Von der A 61 aus Richtung Koblenz kommend Abfahrt „Türnich“, links auf die B 264
Richtung „Düren, Blatzheim“ und dann auf die B 264 Richtung „Blatzheim“. Der B 264 immer in
Richtung „Bergheim, Elsdorf“ folgen. Die B 264 nach links auf die B 477 in Richtung „Bergheim,
Elsdorf“ verlassen. Nach ca. 2 km rechts nach „Haus Forst“ abbiegen.

REMONDIS GmbH, Rheinland
Niederlassung Erftstadt, VZEK 
Tonstraße 1
50374 Erftstadt
Tel. 02235 /9251-0; Fax: 02235 / 9251-499

Kostenfrei:
• Glas (nur Verpackungen, d. h. Flaschen, Konservengläser etc.)
• Metall
• Papier und Pappe

Kostenpflichtige Annahme:
• Bauschutt
• Garten- und Grünabfälle
• Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
• Holz
• Sperrmüll

NEU ab 1.1.2011: 
Grünschnittannahmestelle für Erftstädter Bürger/innen
im Auftrag der Stadt Erftstadt: 
Gegen Gebühr werden angenommen: 
• Baumschnitt (kleiner 15 cm Durchmesser) 
• Hecken- und Grasschnitt
• Laub
• Schnittreste von Blumen und Zierpflanzen

Mengenbegrenzung pro Anlieferung: Pkw-Kofferraumladung bis 0,5 cbm / max. 100 kg

Anfahrt:
• Von der A1 (Köln/Koblenz): 
Abfahrt Knapsack/Kierdorf (Nr. 106)
1. Ampel rechts auf die L495 (Berrenrather
Straße) abbiegen
2. Ampel rechts in die Tonstraße abbiegen
nach ca. 2 km rechts – Zufahrt 
REMONDIS GmbH, Rheinland

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 8.00-16.00 Uhr
Sa: 8.00-13.00 Uhr
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Elektrogeräte
Seit 24.03.2006 dürfen keine Elektrogeräte mehr in die graue
Tonne oder in den Sperrmüll, sondern müssen getrennt gesam-
melt und über den Hersteller verwertet und entsorgt werden. Im
Entsorgungszentrum „Haus Forst“ in Kerpen-Manheim ist eine
Sammel- und Übergabestelle eingerichtet, bei der kostenlos
Elektrogeräte aus privaten Haushalten abgegeben werden 
können (s. Anfahrtsbeschreibung Seite 6). 

Für Elektrogroßgeräte bietet die Stadt auch einen Abhol-
service ab Grundstücksgrenze gegen Gebühr an 
(s. u.). Abholkarten befinden sich in der Mitte dieses Kalen-
ders. Elektrokleingeräte können kostenlos beim Schad-
stoffmobil abgegeben werden (Termine und Standorte, s. S. 10)

Abholservice für Elektrogroßgeräte

J Was gehört dazu?
Sperrige Geräte wie Herde oder Öfen (ohne Schamottsteine),
Heizgerät (Ölradiator), Waschmaschine, Wäschetrockner,
Wäscheschleuder, Kühlschrank und Kühltruhe („Weiße
Ware“), Sonnenbank (ohne Röhren), Heimtrainer, Fernseher,
Radiogeräte bzw. Hi-Fi-Anlagen sowie Computer-Röhrenmonitore. 

Anforderung der Abfuhr
Mit der Abholkarte aus diesem Abfallkalender. Die Abholung
erfolgt nach Bedarf mindestens im 1-Monats-Rhythmus. Nach
der Anforderung werden Sie über den genauen Ter-
min separat informiert.

Die Geräte sind zum Abholtermin bis 6:30 Uhr an der Grund-
stücksgrenze bzw. an den für den Schwerlastverkehr zugelas-
senen Straßen bereitzustellen. 

Gebühren für den Abholservice 
Die Gebühr für die Abfuhr stand bei Drucklegung noch nicht
fest (s. Seite 2).
Die Gebühr ist grundsätzlich vor der Abfuhr fällig. Sie können
das Geld überweisen, abbuchen lassen oder eine Bareinzah-
lung bei der Stadt Erftstadt im Bürgerbüro oder in der Abt.
Stadtreinigung in  Liblar (s. S. 1) vornehmen. Bitte 
benutzen Sie dafür die aktuelle Abholkarte für Elektro-
großgeräte aus diesem Kalender (in der Mitte des Kalen-
ders). Zusätzliche Abholkarten sind bei der Stadtverwaltung
erhältlich. Infos: (02235)409-650, -651, -652 und -322.

Elektrokleingeräte 
Defekte Elektrokleingeräte können kostenlos im Rahmen der
mobilen Schadstoffsammlung (S. 10) entsorgt werden. 

J Zu den Elektrokleingeräten zählen insbesondere Kaffeema-
schinen, Bügeleisen, Toaster, Waffeleisen, Radiowecker, CD-
Player, Föhne, Discmen, Taschenrechner, Bohrmaschinen,
kleine Kompaktstereoanlagen, PC´s, (außer Monitore), Staub-
sauger  sowie weitere übliche Haushaltskleingeräte und Leucht-
stoffröhren. Fernseher/Röhrenmonitore – gleich welcher
Größe – können hier nicht angenommen werden. Die
kostenlose Abgabe auf „Haus Forst“ (s. S. 6) ist möglich. 

Entfernen Sie vorher bitte alle Batterien und Akkus und geben
Sie diese in den Verkaufsstellen oder beim Schadstoffmobil ab.
Entfernen Sie bitte auch alle größeren Glasteile, scharfe oder
spitze Teile und entsorgen Sie diese über die Restmülltonne.

Bioabfälle – Biotonne
Küchen- und Gartenabfälle werden durch Kompostierung wie-
der zu fruchtbarer Erde. Neben der Kompostierung im eigenen
Garten bietet die Biotonne für Bioabfälle die Möglichkeit, die
kompostierbaren Abfälle wieder dem natürlichen Stoffkreislauf
zuzuführen und damit einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-
schutz zu leisten.

J Was gehört in die Biotonne? 
Küchenabfälle: Grundsatz „Vor Kochtopf“
• Kartoffelschalen, Gemüseputzreste
• Zwiebelschalen, Salat- und Kohlblätter
• Kaffee- und Teesatz mit Filtertüten (frei von Metallklammern)
• Eierschalen, Nussschalen 

Obstabfälle: 
• Fruchtschalen (auch Zitrusschalen)
• Fallobst, Obstreste  

Gartenabfälle: 
• Unkraut, Hecken-, Strauchschnitt
• Rasenschnitt (möglichst angetrocknet)
• Laub, Blumen, Topfpflanzen (ohne Topf)

L Was gehört nicht in die Biotonne?  
Brot, Teig, Mehl, Fleischreste (gekocht oder roh), Knochen,
gekochte Speisereste, Milchprodukte, Windeln, Fäkalien,
Kunststoffe, Asche (auch aus Kaminholzverbrennung), Desinfek-
tionsmittel, Textilien, Wolle, Papier von Illustrierten, behandeltes
Holz, Katzenstreu, Federn, Haare, Leder, Kehricht, Äste oder
Wurzeln größer 15 cm Durchmesser, Zigarettenkippen etc. 

Behältergrößen: 120 l und 240 l

Abfuhr
Die Abfuhr erfolgt Januar und Februar monatlich, im November
wegen des Laubfalls wöchentlich und ansonsten 14-täglich
jeweils ab 6.00 Uhr (s. Terminübersichten). Zusätzlich neben
der Biotonne stehende Säcke oder Bündel mit Grünabfällen
werden nicht mitgenommen.

Gebühren/Bestellung der Biotonne
Die Biotonne ist gebührenpflichtig, ebenso der Austausch und
die Abmeldung (s. S. 2). Die Bestellung einer Biotonne ist auch
telefonisch möglich unter (02235) 409-650,-651, -652. 

Tipps zur Kompostierung im eigenen Garten 
Infos bei Ihrer Abfallberatung Tel. (02235) 409-322

Tipps zum richtigen Umgang mit der Biotonne 
• Legen Sie zwei Bögen Zeitungspapier oder besser noch Rei-

sig, Baum- oder Strauchschnitt in die Biotonne, bevor sie
befüllt wird. So vermeiden Sie Anhaftungen am Tonnenboden
und im Winter das Festfrieren der Bioabfälle.

• Befüllen Sie die Biotonne nur lose und locker. 

• Die Bioabfälle nicht in Plastiktüten in die Biotonne geben.
Dies gilt auch für kompostierbare Säcke, da sich diese meist
von herkömmlichen Abfallsäcken nicht unterscheiden lassen. 

• Als Standplatz für die Biotonne sollten Sie einen schattigen
und im Winter einen warmen Platz wählen.

• Feuchte Abfälle in Zeitungspapier oder Küchenkrepp ein-
wickeln. Flüssigkeiten gehören nicht in die Biotonne. 

• Biotonnen, in denen der Bioabfall witterungsbedingt festge-
froren ist oder in die Abfälle verpresst wurden, müssen nicht
komplett geleert werden. Um die Leerung auch bei Frost zu
ermöglichen, sollte daher der Bioabfall vom Besitzer kurz vor-
her mit einem Besenstiel o.ä. gelockert werden. Eine zusätz-
liche Abfuhr zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht möglich.
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Strauchwerk/Grünabfälle
J Was gehört dazu?
Baum- (kleiner 15 cm Durchmesser), Hecken- und Grasschnitt,
Laub, Blumen etc., jedoch keine Wurzelstubben, Speise-
reste oder Küchenabfälle!

Anforderung der Abfuhr
Mit der Abholkarte für Strauchwerk aus diesem Kalender. Die
maximale Menge beträgt 3 cbm pro Anforderung. Die Abhol-
karte muss 5 Werktage vor dem Abfuhrtermin bei der
Stadt Erftstadt eingetroffen sein.

Gebühren 
Die Gebühr für die Abfuhr stand bei Drucklegung noch nicht
fest (s. Seite 2). Sie ist grundsätzlich vor Abfuhr fällig! Sie kön-
nen das Geld überweisen, abbuchen lassen oder eine Barein-
zahlung im Bürgerbüro; Bonner Str. 32 und bei der Abt. für
Stadtreinigung in Liblar (s. S. 1) vornehmen. Bitte benutzen Sie
dafür nur die aktuelle Abholkarte für Strauchwerk / Grünab-
fälle aus diesem Kalender (s. Mitte des Kalenders). Zusätzliche
Abholkarten sind bei der Stadtverwaltung Erftstadt erhältlich.
Infos: (02235) 409-650, -651, -652.

Bereitstellung
• Strauchwerk ist mit Hanfkordel gebündelt im Maß von etwa

0,5 m x 0,5 m x 1,5 m am Straßenrand bereitzustellen.
Baumstämme dürfen nicht länger als 1 m sein mit maximalem
Durchmesser von 15 cm. Wurzeln – ohne Erdreich – eben-
falls bis maximal 15 cm Durchmesser. 

• Strauchwerk oder Grünabfälle kleinerer Art, die sich nicht
bündeln lassen, können in Wannen oder sonstigen witte-
rungsbeständigen Behältnissen bereitgestellt werden. Spe-
zielle Säcke sind nicht erforderlich. Die Benutzung der im
Handel erhältlichen Säcke für Grünabfall berechtigt nicht zur
kostenlosen oder kostenreduzierten Abfuhr. 

• Bereitgestellte Säcke dürfen nicht zugebunden sein!
• Keine Gelben Säcke benutzen – diese werden nicht entleert!
• Das Behältnis muss gut einsehbar sein. Kartons sind nicht geeignet.
• Das Behältnis muss von einer Person gehoben werden können.

Es wird vom Abfuhrpersonal entleert und zurückgelegt. 
• Der Besitzer ist verpflichtet, das Gefäß nach Entleerung unver-

züglich zurückzunehmen und entstandene Verunreinigungen
zu beseitigen.

• Eine Haftung für Beschädigungen an den Behältnissen wird
von der Stadt und dem Entsorgungsunternehmen nicht über-
nommen. 

Abfuhrtermine 2011 in allen Stadtteilen: 

24.01.;  23.02.;  25.03.;  21.04.;  27.05.;   
28.06.;  29.07.;  26.08.;  30.09.;  28.10.;  24.11. 

Das Strauchwerk ist bis 6:30 Uhr an der Grundstücksgrenze
bzw. an den für den Schwerlastverkehr zugelassenen Straßen
bereitzustellen.

Sonstige Abgabemöglichkeiten 
Bürger/innen aus Erftstadt können Grünabfälle in Kleinmengen
(Pkw-Kofferraumladung; max. 100 kg) an der Grünabfallan-
nahmestelle für die Stadt Erftstadt gegen eine geringe Gebühr
abgeben. Die Gebühr stand bei Drucklegung des Kalenders
noch nicht fest.* Anfahrtsbeschreibung und Öffnungszeiten S. 6.
Anlieferungen im Anhänger und größere Mengen sowie Baum-
stämme und Wurzeln über 15 cm Durchmesser müssen nach
Preisliste der Firma REMONDIS GmbH Rheinland bezahlt 
werden. Infos: (02235) 9251-155
*Aktuelle Informationen finden Sie auf der Internet-Seite der Stadt
Erftstadt unter www.erftstadt.de Ë Rathaus Ë Stadtreingung/
Müllentsorgung Ë Abfall von A-Z Ë Grünschnitt/Strauchwerk 
Telefonische Auskunft erhalten Sie unter: (02235) 409-650, 
-651, -652 oder -322.

Weihnachtsbäume
Die Weihnachtsbäume werden am 7.1.  im Bezirk 1, am
8.1. im Bezirk 5 und 6, am 10 .1.  im Bezirk 4, am
14.1. im Bezirk 2 und am 15.1. im Bezirk 3 kosten-
los und ohne Anforderung abgeholt. 
Zusätzlich werden am 24.1.2011 im gesamten Stadtgebiet
Weihnachtsbäume kostenlos mitgenommen. Für den 24.1.
muss aber eine schriftliche (Karte aus diesem Kalender, Fax
oder E-Mail) oder telefonische Anmeldung bis 18.1. 
bei den Ansprechpartnern der Firma REMONDIS
GmbH Rheinland vorliegen.
Tel.: (02235) 9251-155, Fax: (02235) 9251-499
E-Mail: abfall.erftstadt@remondis.de
Lametta und anderer Baumschmuck ist von den Weihnachtsbäu-
men restlos zu entfernen. Weihnachtsbäume über 2,50 m sind
zu halbieren.

Altglas
Die Sammlung und Wiederverwertung von Verpackungen
aus Altglas ist Teil des „Dualen Systems“. Bitte die Container-
standplätze im Stadtgebiet getrennt nach Grün-, Braun- und
Weißglas (farblos) nutzen! Nur die Trennung ermöglicht ein
hochwertiges Recycling.

Blaue Gläser oder Gläser, die nicht farblich zuzuordnen sind,
bitte in den Grünglascontainer!

Die Flaschen müssen restentleert (nicht gespült) sein. Ver-
schlüsse können nun mit den Flaschen und Gläsern eingewor-
fen werden, denn diese werden dank neuester Verfahren in der
Altglasaufbereitung maschinell aussortiert und recycelt.

J Was gehört in die Altglascontainer?
Glasflaschen, Konservengläser, Trinkgläser, Glastiegel, Ein-
machgläser.

L Was gehört nicht in die Altglascontainer?
Gift für das Altglasrecycling sind Keramik, Ton, Steingut und
Porzellan, Fenster- und Spiegelglas (Flachglas), feuerfestes
Glas (Jenaer Glas), Vasen, Bleikristall, Glühbirnen und Leucht-
stoffröhren, sonstige Abfälle.

Wichtige Hinweise
Das Einfüllen in die Container ist mit einer unvermeidlichen
Geräuschentwicklung verbunden. Nehmen Sie bitte Rücksicht
auf die in der Nachbarschaft wohnenden Mitbürgerinnen und
Mitbürger!

Benutzen Sie die Glascontainer nur werktags von:
8:00-13:00 Uhr und 15:00-20:00 Uhr

Wer außerhalb dieser Zeiten Glas einwirft, handelt ord-
nungswidrig.
Bitte halten Sie die Standplätze sauber! Stellen Sie keine
Abfälle neben die Glascontainer! Dies ist eine illegale Abfall-
entsorgung und wird mit Bußgeldern belegt oder sogar straf-
rechtlich verfolgt.

Die Altglascontainerstandorte finden Sie auf der Internet-Seite der
Stadt Erftstadt unter www.erftstadt.de Ë Rathaus Ë Stadtreini-
gung/Müllentsorgung Ë Abfall von A-Z Ë Altglas/Glascontainer
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Leichtstoffverpackungen –
Gelbe Tonne/Gelber Sack

Die DSD GmbH hat die Firma ALBA West GmbH,
Lise-Meitner-Str. 14, 50259 Puheim-Brauweiler mit der
Sammlung der Leichtstoffverpackungen bis 2013 beauftragt.
Kostenlose Info-Hotline zu allen Fragen bzgl. der
gelben Tonne/gelben Säcke: 0800 22 32 555, 
Fax: (0201) 384 586-200, E-Mail: erftkreis@alba.info 
Leichtstoffverpackungen aus Metall, Kunststoff und Verbundstof-
fen werden im Auftrag des „Dualen Systems“ (DSD) durch die
kostenlose Bereitstellung der gelben Tonne/gelben Säcke
getrennt vom Restabfall gesammelt und verwertet.  

J Was gehört in die gelbe Tonne?
Es dürfen nur Leichtstoffverpackungen in die gelbe
Tonne/gelber Sack und zwar:
• Metallverpackungen: Konserven- und Getränkedosen,

Verschlüsse, Deckel (z. B. von Joghurtbechern), Aluminium-
verpackungen.

• Kunststoffverpackungen: Verpackungsfolien, Trageta-
schen, Kunststoffflaschen, Becher von Milchprodukten und
von Margarine, Schaumstoffe, (z.B. Styroporverpackungen)

• Verbundstoffverpackungen: Blister (Kombination aus
durchsichtigem Kunststoff und Pappe), Getränke- und Milch-
kartons, etc.

Die Verpackungen müssen sauber und ohne Inhaltstoffe  („rest-
entleert“) sein. Sie müssen nicht gespült werden.

L Was gehört nicht in die gelbe Tonne?
• Speisereste, Grünabfälle, Wasserrohre, Autoteile, Gummi-

schläuche, Gummistiefel, Windeln, Schuhe, Textilien, Tape-
ten, Pfand-Verpackungen, etc. Transportverpackungen (z. B.
Paletten, Plastik-Schrumpfhauben); hier gilt eine Rücknahme-
verpflichtung durch den Lieferanten.

• Stoffgleiche Materialien wie Töpfe, Pfannen, Plastikeimer,
Plastikspielzeug, Küchengeräte aus Kunststoff oder Metall,
Kleiderbügel  Diese gehören in die graue Restmülltonne. 

• Defekte Elektrokleingeräte. Diese können kostenlos im Rahmen
der mobilen Schadstoffsammlung entsorgt werden, s. S. 10. 

Neben den gelben 240-Liter- und 1.100-Liter-Behältern (Bestel-
lung über Info-Hotline 0800 22 32 555) können Sie auch

gelbe Säcke verwenden, die Sie im Bürgerbüro, Lechenich, Bon-
ner Str. 32 und im Rathaus Liblar an der Information erhalten.
Die Abfuhr erfolgt 14-täglich (siehe Terminübersichten).
Wichtige Hinweise

- Die gelbe Tonne/gelben Säcke werden nicht entleert, wenn
Fehlbefüllungen mit Fremdanteilen enthalten sind. In diesem
Fall sind die Fehlbefüllungen auszusortieren, und die gelbe
Tonne/gelben Säcke sind zum nächsten Abfuhrtermin erneut
bereitzustellen.

- Bei mehrmaliger Fehlbefüllung wird die gelbe Tonne bis auf
Weiteres eingezogen. Es besteht aber die Möglichkeit gelbe
Säcke zur Bereitstellung der Verpackungsabfälle zu benutzen

- Gelbe Säcke dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Papier/Pappe – blaue Tonne
Bündelsammlung

Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton sowie Drucker-
zeugnisse und sonstige Papiere werden über die blaue Tonne
und als Bündelsammlung (max. 15 kg) abgeholt. 
Greifen Sie bitte auf die blaue Tonne zurück, die Ihnen kosten-
los zur Verfügung gestellt wird. (Bestellung: s. S. 1). 

J Was gehört in die blaue Tonne?
Papier- und Pappeverpackungen, Zeitungen, Illustrierte, Zeit-
schriften, Kataloge, haushaltsübliche Kartons (zerlegt), sonstige
Papiere.

L Was gehört nicht in die blaue Tonne?
Milch- und Getränkekartons (Verbunde), Hygienepapiere,
Tapeten, mit Kunststoff beschichtetes Papier, Kohlepapier, stark
verschmutztes Papier.

Behältergrößen: 240 l, 1.100 l

Ein Umwelt-Tipp!
Recyclingpapier mit dem „Blauen Engel“ erfüllt die gleichen
Anforderungen wie Frischfaserpapier, belastet aber in der
Herstellung deutlich weniger die Umwelt. Verwenden Sie
daher umweltbewusst Produkte aus Altpapier (z.B. Hygiene-
papier, Schreibpapier, Geschenkpapier).

Korken-, CD- und DVD-Sammlung
In der Stadtverwaltung werden Korken kostenfrei angenommen.
Sie werden im Umweltzentrum Köln-West zu Granulat geschred-
dert und so als umweltfreundliches Dämmmaterial verwertet.
Für CDs und DVDs (ohne Hüllen) stehen im Rathaus Liblar vor
der Abfallberatung, Raum 322 und im Bürgerbüro in 
Lechenich, Bonner Str. 32, Boxen bereit. Die defekten oder
alten Datenträger werden durch die separate Sammlung einem
hochwertigen Recycling zugeführt.
Nähere Informationen erteilt die Abfallberatung der Stadt Erft-
stadt: (02235) 409-322.

Bauabfälle
Zu den Bauabfällen gehören alle Gegenstände, die mit dem
Gebäude oder Grundstück verbunden waren, z.B. Zaunanla-
gen, Zimmertüren, Fenster, Fußböden oder Teile der Heizungs-
und Sanitärinstallation. Bauabfälle sind vom Besitzer eigenstän-
dig zu entsorgen. Annahmestelle Haus Forst (s. S. 6; Gebühren
s. Hinweis S. 2).
In Erftstadt nehmen auch die Firmen Rhiem & Sohn, Luxembur-
ger Str. 1, Erftstadt-Erp Tel.: (02235) 955360 sowie die Firma
REMONDIS, Tonstraße 1; Tel.: (02235) 9251-155 Bauschutt
und bestimmte Bauabfälle an. Bitte erfragen Sie dort die jeweils
aktuellen Preise. 
Ein Tipp zur Abfallvermeidung: Bei der Boden-, Bauschutt-,
und Bauteilbörse in NRW können kostenlos Angebote und
Nachfragen für Boden, Bauschutt und Bauteile (gebrauchs-
fähige Fenster, Türen, Dachziegel, etc.) unter www.alois-info.de
durch jeden eingestellt werden. 

Wilder Müll
Trotz des umfangreichen Angebots zur Abfallentsorgung lagern
manche Mitbürger ihren Müll einfach „wild“ ab. Die Kosten
der Beseitigung tragen alle Bürgerinnen und Bürger
Erftstadts über ihre Abfallgebühren. Das satzungswid-
rige Ablagern von Abfällen ist eine Ordnungswidrigkeit oder in
bestimmten Fällen sogar eine Straftat, die mindestens mit einem
Bußgeld in empfindlicher Höhe bestraft wird. Hinweise auf 
illegal abgelagerte Abfälle auf städtischem Gebiet können
online über das Internet gemeldet werden: www.erftstadt.de Ë

Umwelt & Natur Ë Online Meldung Wilder Müll.
Tel: (02235) 409-409
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Schadstoffe – Schadstoffmobil
Schadstoffe/Sondermüll aus privaten Haushalten werden 
einmal monatlich in allen Ortsteilen am Schadstoffmobil in
haushaltsüblichen Mengen kostenlos entgegengenommen. Zu
diesen Terminen können dort auch Elektrokleingeräte kostenlos
abgegeben werden. (s. rechter Kasten).

Was sind Schadstoffe?
• Farben (nicht ausgehärtet), Lacke, Spachtelmasse, Farbdosen etc.
• Lösemittel, Terpentin, Nitroverdünnung etc.
• Säuren, Laugen
• Pflanzenschutzmittel, Insektizide, toxische Stoffe
• Altmedikamente (können auch über die 

Restmülltonne entsorgt werden)
• Altbatterien, Autobatterien (s. Spalte rechts)
• Labor- und Chemikalienreste (organisch und anorganisch;

nicht mischen!), Fotochemikalien
• Eisenmetall- oder Kunststoffbehältnisse mit schädlichen Restin-

halten 
• PCB-Kleinkondensatoren
• Quecksilberthermometer und ähnliche quecksilberhaltige

Rückstände
• ölhaltige Mischabfälle, z. B. Ölfilter
• nicht identifizierte, schadstoffhaltige Abfälle
Schadstoffe in haushaltsüblichen Mengen können auch kosten-
los zur Kleinanlieferstelle von Haus Forst in Kerpen-Manheim
gebracht werden.
Sonderabfälle aus Industrie und Gewerbe werden nach § 3
Abs. 2 der Abfallsatzung von der öffentlichen Abfallentsorgung
nicht erfasst. Ausnahmen gelten nur für Kleinmengen der aufge-
führten Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben.

Altöl
Seit dem 1.7.1987 sind Geschäfte, Tankstellen, Kfz-Betriebe
etc., die Motoren- und Getriebeöl verkaufen, gesetzlich ver-
pflichtet, Altöl bis zur Menge der im Einzelfall abgegebenen
Öle kostenlos anzunehmen. (Daher Kassenbon beim Kauf des
Öls verwahren!). 

Gewerbliche Abfälle
Abfälle zur Verwertung aus Gewerbebetrieben, die aufgrund
ihrer Menge und Zusammensetzung nicht haushaltsüblich sind,
müssen privatrechtlich verwertet werden. Die Gewerbeabfall-
verordnung schreibt seit  1.1.2003 die Nutzung einer kommu-
nalen Restmülltonne für die Entsorgung der Abfälle vor, die auf-
grund ihrer Art und Menge nicht verwertet werden können (z.B.
Hygieneartikel, Kehricht, etc.). 

Nähere Informationen:
Abfallberatung des Rhein-Erft-Kreises für Gewerbe-
betriebe: Tel. (02271) 83-4740

Tonnenbestellung bei der Abt. für Stadtreinigung: 
Tel. (02235) 409-651

Batterien
Seit 1.12.2009 gilt das neue Batteriegesetz. Bei den Rücknahme-
systemen hat sich nichts geändert. Wie bisher sind die Vertreiber
verpflichtet, Altbatterien an der Verkaufsstelle unentgeltlich
zurückzunehmen. Der Verbraucher ist seinerseits verpflichtet, 
Altbatterien an den Handel abzugeben. Batterien dürfen in
keinem Fall über die Restabfall-Tonne entsorgt werden.

Für Autobatterien gilt, dass beim Kauf einer
Batterie ein Pfand von 7,50 Euro erhoben
werden muss, es sei denn der Endverbraucher
gibt beim Kauf eine alte Starterbatterie
zurück. Die Rückgabe in den Verkaufsstellen
ist kostenlos bzw. das Pfand ist bei Vorlage
des Kassen-/Pfandbons von der Verkaufs-
stelle zu erstatten. 

Standorte des Schadstoffmobils jeweils an folgenden Terminen in 2011:

Bezirk I 27.1.  24.2.  24.3.  14.4    26.5.   16.6. Gymnich Pater-Kentenich-Platz 09.00-12.00 Uhr             
28.7.  25.8.  22.9.  27.10. 24.11. 22.12.    Kierdorf Wiesenstr./Ecke Goldenbergstr. 13.00-16.00 Uhr

(Feuerwehrgerätehaus) 

Bezirk II 28.1.  25.2.  25.3. 15.4.   27.5.   17.6. Erp Parkplatz Schützenheim 09.00-12.00 Uhr
29.7.  26.8. 23.9.  28.10. 25.11. 23.12.   Friesheim Hubert-Vilz-Platz 13.00-16.00 Uhr

Bezirk III 15.1.  12.2.  12.3.    9.4.  21.5.   11.6.   Liblar Einkaufszentrum 09.00-13.00 Uhr
16.7.  13.8.  10.9.  15.10. 19.11. 10.12.  

Bezirk IV 14.1  11.2.  11.3.   8.4.    20.5.  10.6.      Lechenich Kirmesplatz, Klosterstr. 11.00-18.00 Uhr
15.7. 12.8.   9.9. 14.10. 18.11. 9.12.

Bezirk V 13.1. 10.2.  10.3.   7.4.   19.5.  9.6.  Bliesheim Kirmesplatz, Merowingerstr. 09.00-11.00 Uhr
14.7. 11.8. 8.9.  13.10. 17.11. 8.12. Köttingen Feuerwehrgerätehaus, Triftweg 11.30-13.30 Uhr

Blessem Klarastr./an der Kirche 14.30-16.30 Uhr

Bezirk VI Dirmerzheim Ortsmitte, Brückenstr. 09.00-10.00 Uhr
29.1. 26.2.  26.3. 16.4.  28.5.   18.6.  Herrig Parkplatz / Höhe Glascontainer 10.30-11.30 Uhr
30.7. 27.8.  24.9. 29.10. 26.11. 17.12. Niederberg Kirchengrund, P gegenüber Friseur 12.00-13.00 Uhr

Borr Valderstr./Höhe Friedhof Trafostat. 14.00-15.00 Uhr
Ahrem Sportplatz 15.30-16.30 Uhr
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Altfahrzeuge
Autobesitzer können seit Januar 2007 ihre schrottreifen Fahrzeuge kostenlos an Hersteller und
Importeure zurückgeben. 
Wenn Sie als Autobesitzer Ihr Auto stilllegen möchten, müssen Sie bei der Abmeldung entweder
einen Verwertungsnachweis oder eine Verbleibserklärung vorlegen. Das Auto darf nur einer aner-
kannten Annahmestelle, einer anerkannten Rücknahmestelle oder einem anerkannten Demontage-
betrieb überlassen werden.

Straßenreinigung
Die Stadt reinigt die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der
geschlossenen Ortslage nur dort, wo die Reinigung nicht nach der aktuellen Straßenreinigungssat-
zung auf den Grundstückseigentümer übertragen ist. Die Reinigung der Fahrbahnen durch die Stadt
erfolgt wöchentlich (Reinigungsplan s.u.). Die Pflicht zur Reinigung der Gehwege liegt grundsätz-
lich bei den anliegenden Eigentümern. 
Die Reinigung der Gehwege und der Fahrbahnen durch die angrenzenden Eigentümer ist anson-
sten gemäß Straßenreinigungssatzung durchzuführen. Dazu gehört auch die Beseitigung von Moos,
Unkraut und Laub und sonstigen Verunreinigungen. Kehricht darf nicht in Straßenrinnen, Einlauf-
schächte und Gräben gekehrt werden, sondern muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Außerge-
wöhnliche Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen.

Reinigungstermine: 
Dienstag: Lechenich, Köttingen 
Mittwoch: Liblar, Blessem
Donnerstag: Bliesheim, Gymnich, Kierdorf 
Freitag: Friesheim, Erp, Neiderberg, Ahrem, Borr, Dirmerzheim, Konradsheim

Aktion Saubere Erftstadt 2011
Auch in diesem Jahr sind alle Erftstädter Bürger am 25. und 26.
Februar wieder aufgerufen, in einer großen gemeinsamen
Aktion dem „wilden Müll“ in Erftstadt zu Leibe zu rücken. 
Machen Sie mit und helfen Sie uns!
Infos und Anmeldungen unter Tel.: (02235) 409-322

- Hab & Gut -   Gebrauchtmöbelbörse und mehr

Erftstädter helfen Erftstädtern
Im Sinne von 

‚gebraucht – gut – günstig – gemeinnützig’

unterstützen die „Helios-Helfer“ bei Hausratsauflösungen, 
nehmen gut erhaltene Möbel und Hausrat an und mit 
und geben Sie an Menschen mit „kleinem Geldbeutel“ 
oder Liebhaber von gebrauchten Einrichtungsgegenständen 
günstig weiter. 

Wie funktioniert die Gebrauchtmöbelbörse?

• Erftstädter Bürger/innen stellen Möbel, Hausrat etc. kostenlos zur Verfügung
• Die „Helios-Helfer“ bauen & holen die Möbelspende nach Begutachtung kostenlos ab
• im Möbellager können die Gegenstände besichtigt und preisgünstig erworben werden
• auf Wunsch stellen die „Helios-Helfer“ die Möbel auch zu.

Was wird abgeholt und angeboten?
• gut erhaltene Möbel aller Art
• Hausrat, Porzellan, Heimtextilien (gereinigt), Bilder/Bilderrahmen
• Fahrräder
• Spielzeug, Bücher, Schallplatten, CDs
• Teppiche
• und vieles mehr Nützliches, Sinnvolles oder einfach Schönes!

Wo finde ich das Möbellager?

Hab & Gut Gebrauchtmöbelbörse und mehr....*
Max-Planck-Str. 22
Erftstadt-Liblar 
Öffnungszeiten: Mo: 9.30 –16.00 Uhr; Di - Fr: 9.00-16.00 Uhr

Parkplätze vor der Tür!

Kontakt: Tel.: 02235 / 98 99 49-2; Handy: 0163 / 6192876
E-Mail: moebelboerse-erftstadt@helios-rheinland.de
Fax: 02235 – 1709274

*Träger: Helios gGmbH – Am Kahlenturm 1 – 53879 Euskirchen 
mit Unterstützung der Stadt Erftstadt




